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in dieser Ausgabe widmen wir uns erneut dem 
Wachstumschancengesetz, das voraussichtlich 
im Herbst von der Regierung verabschiedet wird. 
Hierbei sind bedeutende Neuerungen zu erwar-
ten, wie die vorübergehende Wiedereinführung 
der degressiven Abschreibung für bewegliche 
Wirtschaftsgüter oder die zeitlich begrenzte 
Einführung einer degressiven Abschreibung für 
Wohngebäude. Insbesondere für Wohnungseigen-
tümer dürften diese steuerlichen Anpassungen 
von Interesse sein.

Wie üblich beleuchten wir in dieser Ausgabe ak-
tuelle Gerichtsentscheidungen – unter anderem 
zur Steuerpflicht bei der Vermietung von Grund-
stücken mit Betriebsvorrichtungen. 

Außerdem hat die OFD Frankfurt am Main schrift-
liche Informationen zur einkommensteuerlichen 
Behandlung der Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer veröffentlicht.

Wir hoffen, dass Sie in dieser Ausgabe wieder 
interessante Einblicke gewinnen werden und  
wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

Herzlichst, Ihre
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AKTUELLE GESETZESÄNDERUNGEN

Im neuen Entwurf ist 

die degressive AfA für 

Wohngebäude, zunächst 

befristet bis 2030, 

enthalten.

WACHSTUMSCHANCENGESETZ

Das Bundeskabinett hat am 30. August 2023 den 
Regierungsentwurf für ein "Wachstumschan-
cengesetz" beschlossen. In der letzten Ausgabe 
der DOMUS PLUS haben wir bereits über einige 
der geplanten Neuregelungen im Bereich der 
Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer 
informiert. 

Neu im Regierungsentwurf enthalten ist die be-
fristete Wiedereinführung der degressiven AfA 
für bewegliche Wirtschaftsgüter sowie die be-
fristete Einführung einer degressiven AfA für 
Wohngebäude.

Die Liquiditätssituation und die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen sollen verbessert 
werden. Die Regierung erhofft dadurch die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen 
am Standort Deutschland zu stärken. Die Verab-
schiedung des Gesetzes durch den Bundestag ist 
für den 10. November 2023 geplant. 

Gewerbesteuer

Im Bereich der Gewerbesteuer ist vorgesehen, 
ab den Erhebungszeitraum 2023 bei der erwei-
terten Kürzung für Grundstücksunternehmen 
die Unschädlichkeitsgrenze von 10 Prozent auf 
20 Prozent zu steigen (§ 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. 
b GewStG). Dadurch soll der Ausbau der Solar-
stromerzeugung und den Betrieb von Ladesäu-
len weiter vorangetrieben werden. 

Für die Erhebungszeiträume 2024 bis 2027 wird 
voraussichtlich eine Erhöhung der Prozentgren-
ze bei der Mindestgewinnbesteuerung von 60 
auf 80 Prozent für den Vortrag gewerbesteuer-
licher Fehlbeträge vorgenommen werden (§ 10a 
GewStG).

Investitionsprämie

Die Wirtschaft soll insgesamt angehalten wer-
den, den Klimaschutz mehr zu beachten. Anreiz 
soll eine Investitionsprämie sein, die auf Grund-
lage eines neuen Klimaschutz-Investitions-
prämiengesetz (KlimaInvPG) vergeben wird. 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes betrifft  
Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-
ständiger Arbeit, die nicht von der Besteuerung 
befreit sind. 

Begünstigt wird die Anschaffung oder Her-
stellung von neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Die 
Investition muss dazu beitragen, die Energie-
effizienz des Unternehmens zu verbessern. Die-
se Voraussetzung ist durch ein Einsparkonzept 

nachzuweisen, dass die im Gesetz.genannten  
Voraussetzungen erfüllt (§ 2 Abs. 2 und 3 Klima-
InvPG). 

Die Investitionsprämie soll befristet für einen 
Zeitraum von sechs Jahren eingeführt werden. 
Der Förderzeitraum soll am 1. Januar 2024 begin-
nen und vor dem 1. Januar 2030 enden. In diesem 
Zeitraum müssen die Investitionen begonnen und 
grundsätzlich auch abgeschlossen sein. Nach dem 
31. Dezember 2029 abgeschlossene Investitionen 
sind nur begünstigt, soweit vor dem 1. Januar 2030 
Teilherstellungskosten entstanden oder Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten geleistet werden.

Die Bemessungsgrundlage soll im Förderzeitraum 
insgesamt maximal 200 Mio . EUR betragen. Die 
Investitionsprämie beträgt 15 Prozent davon.

Die Förderung soll sich auf Investitionen beschrän-
ken, die den Sockelbetrag von 5.000 EUR Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten je Wirtschaftsgut 
übersteigen.

Die Investitionsprämie wird auf Antrag gewährt. 
Es sollen im Förderzeitraum maximal vier An-trä-
ge gestellt werden können. 

Wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten der begünstigten Investition in der Bemes-
sungsgrundlage berücksichtigt, soll die AfA nach 
§ 7 EStG ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der 
Investitionsprämie von den insoweit, um die In-
vestitionsprämie geminderten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vorzunehmen sein. Soweit die 
Investitionsprämie im Zeitpunkt der Festsetzung 
den Restbuchwert übersteigt, ist sie gewinnerhö-
hend zu erfassen.

Umsatzsteuer

Im Bereich der Umsatzsteuer sind zum Beispiel 
folgende Änderungen geplant: 

Für Verfahrenspfleger und Verfahrensbeistän-
de soll es eine Umsatzsteuerbefreiung geben (§ 
4 Nr. 16 Satz 1 Buchst. m und n UStG). Ab dem 
Besteuerungszeitraum 2024 sollen alle im Rah-
men eines Betreuungs- und Unterbringungsver-
fahren zur Unterstützung einer hilfsbedürftigen 
Person tätigen Verfahrenspfleger als begünstigte  
Einrichtungen anerkannt werden. 

Die Steuerbefreiungsvorschrift gemäß § 4 Nr. 25 
Satz 3 Buchst. d UStG soll um die im Rahmen 
einer Unterbringung oder freiheitsentziehenden 
Maßnahmen für Minderjährige tätige Verfah-
rensbeistände ergänzt werden. 
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Personenvereinigungen 

im Sinne des neuen § 

14a AO, Gemeinschaf-

ten der Wohnungseigen 

tümer sowie rechts-

fähige Personenge-

sellschaften sollen als 

rechtsfähig angesehen 

werden.

Die Übertragung von Emissionszertifikaten soll 
unter die Vereinfachungsregelung des § 13b Abs. 
5 Satz 8 UStG fallen. Danach gilt für bestimmte, 
der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers unterfallende Umsätze der Leistungsemp-
fänger als Steuerschuldner, wenn der leistende 
Unternehmer und der Leistungsempfänger für 
diesen Umsatz fälschlicherweise die Regelung 
des § 13b Abs. 2 UStG angewandt haben.

Die obligatorische Verwendung der eRechnung 
soll ab 2025 Voraussetzung für die transaktions-
bezogene Meldung von Umsätzen im B2B-Be-
reich an ein bundeseinheitliches elektronisches 
System der Verwaltung (Meldesystem) sein (§ 14 
Abs. 1 Satz 2 bis 8, Abs. 2 und 3 UStG, § 27 Abs. 
39 UStG, §§ 33, 34 UStDV). B2B (Business-to-
Business) bezeichnet die Geschäftsbeziehungen 
zwischen mindestens zwei Unternehmen. 

Nur noch eine Rechnung, die in einem struk-
turierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird, dass ihre elek-
tronische Verarbeitung ermöglicht, und die den 
Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU entspricht, 
soll als elektronische Rechnung gelten. Rechnun-
gen, die in einem anderen elektronischen Format 
oder auf Papier übermittelt werden, sollen unter 
dem neuen Begriff "sonstige Rechnung" zusam-
mengefasst werden.

Es soll eindeutig geregelt werden, in welchen  
Fällen eine eRechnung obligatorisch zu verwen-
den ist und in welchen Fällen die Verwendung 
einer sonstigen Rechnung möglich bleibt. Für 
Kleinbetragsrechnungen nach § 33 UStDV und 
für Fahrausweise nach § 34 UStDV sollen wei-
terhin alle Arten von Rechnungen verwendet  
werden können.

In einer Übergangszeit vom 1. Januar und  
31. Dezember 2025 soll statt einer eRechnung 
auch eine sonstige Rechnung zum Beispiel auf 
Papier ausgestellt werden können (§ 27 Abs. 
39 Satz 1 Nr. 1 UStG-E). Bis zum 31. Dezem-
ber 2027 soll statt einer eRechnung auch eine  
sonstige Rechnung in einem anderen elektroni-
schen Format gelten, wenn diese mittels EDI-
Verfahren übermittelt wird (mit Zustimmung 
des Empfängers; § 27 Abs. 39 Satz 1 Nr. 3 UStG-
E). 

Auf die Übermittlung einer Umsatzsteuervoran-
meldung wird bei Kleinunternehmern im Sinne 
von § 19 Abs. 1 UStG grundsätzlich verzichtet. 
Ab 2024 sollen Unternehmer durch das Finanz-
amt von der Verpflichtung zur Abgabe der Vor-
anmeldung und Entrichtung der Vorauszahlung 
befreit werden, wenn die Steuer für das voraus-

gegangene Kalenderjahr nicht mehr als 2.000 
EUR (bisher 1.000 EUR) betragen hat (§ 18 UstG.

Kleinunternehmer sollen bereits ab 2023 grund-
sätzlich von der Übermittlung von Umsatzsteu-
ererklärungen für das Kalenderjahr befreit sein. 
Dies soll unter anderem nicht für Fahrzeug- 
lieferungen (§ 18 Abs. 4a UstG) sowie bei Auf- 
forderung zur Abgabe durch das Finanzamt gel-
ten. 

Im Rahmen der Ist-Besteuerung (§ 20 Satz 1 
Nr. 1 UstG) soll ab 2024 die Möglichkeit der Be-
rechnung der Steuer nach vereinnahmten statt 
vereinbarten Entgelten soll von 600.000 EUR auf 
800.000 EUR angehoben werden.

Der Durchschnittssteuersatz und die Vorsteuer-
pauschale für Land- und Forstwirte sollen von  
9 Prozent auf 8,4 Prozent sinken (§ 24 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 und Satz 3 UstG).

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer 

Nach § 20 Abs. 6 Satz 1 ErbStG haften Versiche-
rungsunternehmen, die vor Entrichtung oder 
Sicherstellung der Erbschaftsteuer die von ihnen 
zu zahlende Versicherungssumme oder Leib- 
rente ins Ausland zahlen, in Höhe des ausgezahl-
ten Betrags für die Steuer. Die Finanzbehörde darf 
diese Haftung allerdings nicht geltend machen, 
wenn der in einem Steuerfall ausgezahlte Betrag 
eine bestimmte Höhe nicht übersteigt. Diese soge-
nannte Nichtaufgriffsgrenze soll von 600 EUR auf  
5.000 EUR erhöht werden (§ 20 Abs. 7 ErbStG).

Bei einer Zuwendung an eine rechtsfähige Perso-
nengesellschaft sollen weiterhin die Gesellschaf-
ter als Erwerber gelten. Bei einer Zuwendung 
durch eine rechtsfähige Personengesellschaft 
gelten deren Gesellschafter als Zuwendende  
(§ 2a ErbStG). 

Abgabenordnung 

Personenvereinigungen im Sinne des neuen  
§ 14a AO, Gemeinschaften der Wohnungseigen-
tümer sowie rechtsfähige Personengesellschaf-
ten werden als rechtsfähig angesehen. 

Soweit eine Körperschaft mit Sitz im Ausland 
und Ort der Geschäftsleitung im Inland nach 
den Steuergesetzen selbst Steuerschuldner ist, 
soll sie ungeachtet ihrer zivilrechtlichen Einord-
nung in Deutschland selbst Inhaltsadressat von 
diesbezüglichen Verwaltungsakten sein (§ 14b 
AO-E).

Es handelt sich um eine Anpassung an die 
mit dem Gesetz zur Modernisierung des  

>>
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Personengesellschaftsrechts (MoPeG) eintre-
tenden Rechtsänderungen.

Wie bereits in der vorletzten Ausgabe der  
DOMUS PLUS berichtet, erkennt das Gesetz zur 
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
("MoPeG") ab 2024 die Rechtsfähigkeit der GbR 
an. Nach § 705 Abs. 2 BGB n.F. kann eine GbR als 
solche „selber Rechte erwerben und Verbindlich-
keiten eingehen, wenn sie nach dem gemeinsa-
men Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr 
teilnehmen soll“. Die GbR kann selbst Vermögen 
bilden (§ 713 BGB n.F.). Rechtsfähige GbRs kön-
nen sich in ein neu geschaffenes Gesellschafts-
register eintragen lassen. Es besteht alternativ 
weiterhin die Möglichkeit, die GbR als 'nicht 
rechtsfähige Gesellschaft' zu errichten (§ 705 
Abs. 2 BGB n.F.). 

Der ab dem 1. Januar 2024 geltende § 720 BGB 
trennt die Befugnis zur Vertretung der – dann 
rechtsfähigen – Personengesellschaft von der 
Befugnis zu ihrer Geschäftsführung. Die gesetz-
liche Vertretung bestimmt sich dann nach § 720 
BGB. Künftig sollen daher die gesetzlichen Ver-
treter die steuerlichen Pflichten zu erfüllen ha-
ben und nicht mehr deren Geschäftsführer. Die 
steuerlichen Pflichten von Vermögensmassen 
haben sollen weiterhin deren Geschäftsführer zu 
erfüllen haben (§ 34 AO-E).

Eine Vorschrift zum internationalen Risiko-
bewertungsverfahren soll gemäß § 89b AO-E 
eingeführt werden. Ein internationales Risiko-
bewertungsverfahren ist eine gemeinsame Ein-
schätzung von steuerlichen Risiken von bereits 
verwirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in ei-
nem auf Kooperation und Transparenz angeleg-
ten Verfahren.

Soweit in einem internationalen Risikobewer-
tungsverfahren das Risiko eines Steuerausfalls in 
Bezug auf die bewerteten Sachverhalte als gering 
eingeschätzt wird, soll die Ermittlung der steu-
erlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen im 
Rahmen einer Außenprüfung unterbleiben kön-
nen. Der Antrag soll jeweils durch das konzern-
leitende Unternehmen zu stellen sein.

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll in 
Fallgruppen, in denen in aller Regel kein steu-
erliches Ausfallrisiko besteht, auf die Anzeigen 
einer Erwerbstätigkeit und die anschließende 
Auskunftspflicht gegenüber dem örtlich zustän-
digen Finanzamt verzichtet werden. Zu diesem 
Zweck soll eine Ermächtigung für das BMF ge-
schaffen werden (§ 138 Abs. 1c AO).

Mit den neuen Vorschriften der §§ 138l bis 138n 
AO soll eine Pflicht zur Anzeige bestimmter 
innerstaatlicher Steuergestaltungen eingeführt 
werden, die sich an den gesetzlichen Bestim-
mungen zur Mitteilungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen nach §§ 138d bis 
138h AO orientiert.

Die der Mitteilungspflicht unterliegenden 
Steuergestaltungen werden durch das BMF kon-
kretisiert werden. 

Gewerbliche Unternehmer sowie Land- und 
Forstwirte, die für den einzelnen Betrieb einen 
Gesamtumsatz von mehr als 600.000 EUR im Ka-
lenderjahr erzielen sind nach bisheriger Rechts-
lage verpflichtet, Bücher zu führen (§ 141 AO). 
Diese Betragsgrenze soll auf 800.000 EUR erhöht 
werden. Eine Buchführungspflicht besteht fer-
ner ab einem Gewinn in Höhe von 60.000 EUR. 
Diese Betragsgrenze soll auf 80.000 EUR erhöht 
werden. Gilt ab 1. Januar .2027.

Steuerpflichtige, die Überschusseinkünfte von 
mehr als 500.000 EUR im Kalenderjahr erzie-
len, haben die Aufzeichnungen und Unterlagen 
über die den Überschusseinkünften zu Grunde 
liegenden Einnahmen und Werbungskosten 6 
Jahre aufzubewahren (§ 147a Abs. 1 AO). Diese 
Betragsgrenze soll ab VZ 2027 auf 750.000 EUR 
erhöht werden. Klarstellend wird geregelt, dass 
bestehende Aufbewahrungsfristen, die bereits 
bis einschließlich des VZ 2026 entstanden sind, 
weiterhin fortgelten.

Für von der Vollziehung ausgesetzte Haftungs-
ansprüche sollen ab 2024 Aussetzungszinsen 
eingeführt werden (§ 237 Abs. 6 AO). 

Die Vorschrift des § 352 AO regelt, wer gegen 
Bescheide über eine einheitliche und gesonderte 
Feststellung Einspruch einlegen kann. In Abhän-
gigkeit von der Rechtsfähigkeit der Personenver-
einigung soll die Einspruchsbefugnis neu geregelt 
werden.

Bei rechtsfähigen Personenvereinigungen soll 
grundsätzlich allein die Personenvereinigung 
einspruchsbefugt sein, nicht mehr wie bisher 
der zur Vertretung berufene Geschäftsführer. 
In sonstigen Fällen einheitlicher Feststellungen 
(insbesondere nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen) soll wie bisher allein die in § 352 Abs. 2 
AO bezeichnete Person (Einspruchsbevollmäch-
tigter) einspruchsbefugt sein. Ausnahmen sind 
vorgesehen.

Handelsgesetzbuch

§ 241a HGB stellt für die Befreiung von der Pflicht 
zur Buchführung und Erstellung eines Inven-
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NEUES AUS DER RECHTSPRECHUNG

tars Schwellenwerte auf, Diese sollen, wie § 141 
AO ab 2024 von 600.000 EUR auf 800.000 EUR 
(Umsatzerlöse bzw. Gesamtumsatz) und von  
60.000 EUR auf 80.000 Euro (Jahresüberschuss 
bzw. Gewinn) angehoben werden. Unterhalb 
dieser Schwellenwerte dürfen steuerpflichtige 

Einzelkaufleute statt einer handelsrechtlichen 
Buchführung mit Jahresabschlusserstellung (und 
entsprechender steuerlicher Gewinnermittlung) 
nur eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-
Überschuss-Rechnung mit vereinfachter Buch-
führung durchführen.

 ■ BFH-Beschluss vom 31 . August 2023, XI B 
89/22

Streitig war, ob das Finanzgericht (FG) zu Recht 
angenommen hat, dass die Verpachtung einer 
Golfanlage umsatzsteuerpflichtig ist.

Bei der Klägerin handelte es sich um eine GmbH 
& Co. KG, deren Kommanditanteile von einer 
Treuhandkommanditistin im eigenen Namen, 
aber für Rechnung von zahlreichen "Miteigen-
tümern" gehalten wurde, die zugleich Mitglieder 
eines Golfclubs (Verein) sind. Durch die Zeich-
nung eines Anteils erhalten Vereinsmitglieder 
ein Spielrecht auf der Golfanlage; Vereinsmit-
glieder, die keinen Kommanditanteil gezeichnet 
haben, erhalten gegen Zahlung einer Jahresge-
bühr (Greenfee) ein begrenztes Spielrecht.

Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist 
unter anderem der Betrieb von Sportanlagen, 
speziell der Erwerb, die Fertigstellung, Unter- 
haltung und der Betrieb der vom Golfclub ge-
nutzten, der Klägerin gehörenden Golfanla-
ge. Ziel ist unter anderem die Zurverfügung- 
stellung eines funktionsfähigen Golfplatzes an 
den Verein, dessen Mitglieder weitaus überwie-
gend zugleich Gesellschafter sind. Auf der Golf-
anlage befindet sich ein Gebäude mit einer Gast-
stätte, Toiletten und Umkleideräumen, das von 
Golfspielern und Gästen genutzt werden kann, 
sowie Boxen, die von der Klägerin an die jewei-
ligen Nutzer vermietet werden. In einem wei-
teren Gebäude befinden sich ein "Shop", der an 
den jeweiligen Betreiber verpachtet wird, sowie 
Büroräume, die von der Klägerin und vom Verein 
genutzt werden.

Seit dem Jahr 1987 besteht zwischen der Klä-
gerin und dem Verein ein Nutzungsvertrag 
über die Golfanlage mit einer festen Laufzeit 
(ursprünglich fünf Jahre, seit 2005 ein Jahr) und 
automatischer Verlängerung. Nach dem Vertrag 
darf der Verein die Golfanlage (mit Ausnah-

me eines "Shops" und einer Gaststätte) gegen 
ein vertraglich bestimmtes Entgelt (in Höhe 
eines bestimmten, im Laufe der Jahre mehr-
fach geänderten Prozentsatzes der Mitglieds- 
beiträge) nutzen. In den Beträgen ist die gesetz-
liche Umsatzsteuer enthalten. Die Unterhaltung 
der Golfanlage (einschließlich der Gebäude) ob-
liegt der Klägerin. Ebenso trägt sie die Verkehrs-
sicherungspflicht und die öffentlichen Lasten 
und Abgaben der zur Nutzung überlassenen 
Grundstücke. Der Klägerin stehen außerdem 
die Einnahmen aus der Greenfee, der Driving-
Range, dem Übungsballverkauf, der Vermietung 
von Schränken und Boxen sowie aus "reinen 
Einladungsturnieren" und Werbemaßnahmen 
zu. Shop und Gaststätte wurden von der Kläge-
rin verwaltet, die auch dafür Sorge tragen soll, 
dass beide betrieben werden.

Die Klägerin sah in den Streitjahren (2014 bis 
2017) die Verpachtung der Gaststätte und des 
Shops sowie die Vermietung von Boxen, die 
Überlassung der Driving-Range und von "Golf-
cars" sowie Werbeleistungen als umsatzsteuer-
pflichtig an. Die Überlassung der Golfanlage an 
den Verein hält sie für anteilig umsatzsteuerfrei. 
Ihre Ausgangsleistungen seien zu 73,36 Prozent 
steuerfreie Grundstücksvermietungsleistungen 
und zu 26,64 Prozent eine steuerpflichtige Ver-
mietung von Betriebsvorrichtungen.

Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanz-
amt die Auffassung, dass die Klägerin Betrei-
berin der Golfanlage sei (und keine Zwischen-
vermietung vorliege). Die Vermietung der 
Sportanlage an den Verein sei eine einheitliche 
steuerpflichtige Leistung. Die Klägerin habe 
nicht passiv ein Grundstück zur Verfügung ge-
stellt, sondern die Golfanlage an einen anderen 
Unternehmer (Verein) überlassen. Der Verein 
sei nicht der Betreiber der Sportanlage. Daher 
seien sämtliche Ausgangsleistungen der Um-
satzsteuer zu unterwerfen. 

Die Vermietung von 

Sportanlagen ist nur 

dann umsatzsteuerfrei, 

wenn neben der bloßen 

Überlassung der Sport-

anlage keine weiteren 

Leistungen ausgeführt 

werden.

>>

 STEUERERFREIE VERMIETUNG VON SPORTANLAGEN 
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Leistungen an einen 

Dritten gehören zur 

grunderwerbsteuer-

rechtlichen Bemes-

sungs-grundlage, wenn 

sie gewährt werden, um 

das Grundstück in dem 

vereinbarten Zustand 

zu erwerben.

Im Rahmen seiner Entscheidung über die klä-
gerseitig eingelegte Nichtzulassungsbeschwer-
de bestätigte der BFH die Rechtsansicht des FG: 
Die Vermietung von Sportanlagen ist nur dann 
ausnahmsweise gemäß § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. 
a UStG steuerfrei, wenn neben der bloßen Über-
lassung der Sportanlage und gegebenenfalls 
von Betriebsvorrichtungen keine weiteren Leis-
tungen ausgeführt werden. Wenn hingegen die 
Leistung nicht nur die passive Zurverfügung-
stellung der Sportanlage (und gegebenenfalls 

von Betriebsvorrichtungen) umfasst, ist die ent-
geltliche Überlassung regelmäßig nicht umsatz-
steuerfrei. 

Dies ergibt sich aus der übereinstimmenden 
Rechtsprechung beider Umsatzsteuersenate 
des BFH (BFH-Urteile vom 17.Dezember 2008, 
XI R 23/08 und 21. Juni 2018, V R 63/17). Die-
se Auffassung teilte der erkennende Senat. Ein 
Grund für die Zulassung der Revision lag daher 
nicht vor. 

 ■ BFH-Urteil vom 20 . April 2023, III R 53/20
Frau M hatte ihrem Sohn V ein Grundstück zu 
Alleineigentum gegen Einräumung eines lebens-
langen Wohnrechtes als beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit nach § 1093 BGB übertragen. 
Es wurde vereinbart, dass sich M das Recht vor-
behält, auf Kosten des Erwerbers V das Objekt 
zurückfordern zu können, wenn der Erwerber 
den Grundbesitz ohne ihre Zustimmung belas-
tet oder ganz oder teilweise veräußert. In diesen 
Fällen wird V verpflichtet, auf schriftliches Ver-
langen der M den übergebenen Besitz unent-
geltlich zurückzuübertragen.

Zur Sicherung des Rückforderungsrechts wur-
de die Eintragung einer Vormerkung am vorge-
nannten Grundbesitz für M bewilligt und bean-
tragt.

Knapp sieben Jahren nach der Übertragung 
veräußerte V das Grundstück an die Kläger zu 
je ein Halb. Das Wohnrecht übernahmen sie 
zur dinglichen Haftung. Die für M eingetragene 
Vormerkung zur Sicherung ihres Rückübertra-
gungsanspruchs wurde nicht mit übernommen. 
M erklärte, dem Vertrag vollumfänglich sowie 
unwiderruflich zuzustimmen. Sie bewilligte 
die grundbuchliche Löschung der Vormerkung 
unter der "Treuhandauflage", dass der Notar 
über die Löschungsbewilligung nur verfügen 
dürfe, wenn M einen Entschädigungsbetrag 
von 100.000 EUR von den Klägern erhalte.  
V beantragte die Löschung der Auflassungsvor-
merkung. Kaufpreis und Entschädigungsbetrag 
waren innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt 
bestimmter Fälligkeitsvoraussetzungen zu zah-
len. Der Notar wurde angewiesen, den Antrag 
auf Eigentumsumschreibung erst zu stellen, 
wenn unter anderem die Zahlung von Kaufpreis 
und Entschädigung durch schriftliche Bestäti-
gung von V und M oder anderweit zuverlässig 
nachgewiesen worden sei.

Das Finanzamt setzte Grunderwerbsteuer ge-
genüber den Erwerbern (Kläger) auf Grundlage 
einer Bemessungsgrundlage fest, die sich aus 
dem Kaufpreis von 250.000 EUR, dem kapitali-
sierten Wohnrecht sowie der an M zu entrich-
tenden Entschädigungszahlung in Höhe von 
100.000 EUR zusammensetzte.

Die Kläger wandten sich gegen die Einbezie-
hung der Entschädigungszahlung in die Bemes-
sungsgrundlage mit der Begründung, V habe 
von M bereits vor Vertragsschluss die Zustim-
mung zur Veräußerung ohne Entgelt erhalten. 
Danach hätte M aus der Rückauflassungsvor-
merkung keine Rechte mehr herleiten können. 
Daher hätten die Kläger das Grundstück auch 
mit der Vormerkung erworben. Die Entschädi-
gung hätten sie der M dafür gezahlt, dass sie die 
förmliche Löschungsbewilligung erteilt habe, 
ohne dafür auf dem Klageweg in Anspruch ge-
nommen zu werden. V sei an diesen Vorgängen 
nicht beteiligt gewesen. 

Der BFH entschied, dass Leistungen an einen 
Dritten zur grunderwerbsteuerrechtlichen 
Gegenleistung (Bemessungsgrundlage) nach  
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG gehören, wenn sie ge-
währt werden, um das Grundstück in dem ver-
einbarten Zustand zu erwerben. 

Falls die Entschädigung für den (schuldrechtli-
chen) Verzicht auf den Grundstückserwerb ge-
zahlt worden sein sollte, wäre sie ohne Weiteres 
nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG Teil der Bemes-
sungsgrundlage.

Wurde die Entschädigung nicht für diesen Ver-
zicht, sondern allein für die Löschungsbewil-
ligung gezahlt wäre die Entschädigung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG Teil der Bemessungs-
grundlage.

 GEGENLEISTUNG BEI GRUNDERWERBSTEUER 
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Bei der Vermietung 

oder Verpachtung 

eines Grundstücks mit 

Betriebsvorrichtungen 

besteht umsatzsteuer-

lich kein Aufteilungs-

gebot. 

 GRUNDSTÜCKSVERMIETUNG MIT BETRIEBSVOR- 
 RICHTUNG 

 ■ BFH, Beschluss vom 17 . August 2023, V R 
7/23 (V R 22/20)  

Der Kläger verpachtete in den Jahren 2010 bis 
2014 (Streitjahre) Stallgebäude zur Putenauf-
zucht mit auf Dauer eingebauten Vorrichtungen 
und Maschinen. Es handelte sich bei diesen um 
speziell abgestimmte Ausstattungselemente 
für die vertragsgemäße Nutzung als Putenauf-
zuchtstall. Die Vorrichtungen dienten der Füt-
terung in der Putenhaltung, um die Tiere unter 
Einsatz einer Industrieförderspirale (vom Silo 
bis zur speziell entworfenen Futterschale) in 
der vorgegebenen Zeit zur Schlachtreife aufzu-
ziehen. Heizungs- und Lüftungsanlagen dienten 
der Sicherung des jeweils erforderlichen Stallkli-
mas (Aufzucht der Küken bei 29 °C, Absenkung 
der Stalltemperatur bis zur fünften Lebenswo-
che stufenweise auf 20 °C bis 22 °C). Spezielle 
Beleuchtungssysteme sorgten für eine gleich-
mäßige Ausleuchtung zur Vermeidung schädli-
cher Schattenplätze (entsprechend besonderen 
Rechtsvorschriften und Verbandsrichtlinien mit 
einer Beleuchtungsstärke zwischen 0,5 lx wäh-
rend der Nachtruhe und circa 20 lx am Tag).

Der Kläger ging davon aus, dass seine Leistung 
bei der Verpachtung der Stallgebäude zur Pute-
naufzucht mit den auf Dauer eingebauten Vor-
richtungen und Maschinen insgesamt steuerfrei 
sei. Es lag hierfür ein einheitliches Entgelt vor, 
das nach den vertraglichen Regelungen nicht 
auf die Überlassung des Stalls einerseits und 
Vorrichtungen und Maschinen andererseits auf-
geteilt war.

Demgegenüber vertrat das beklagte Finanzamt 
die Auffassung, dass das einheitlich vereinbar-
te Pachtentgelt nach Maßgabe der beim Kläger 
entstandenen Kosten zu 20 % auf die Vorrich-

tungen und Maschinen entfalle und insoweit 
steuerpflichtig sei. 

Das Gericht gab dem Kläger Recht und ging 
von einer insgesamt steuerfreien Leistung aus. 
Das sogenannte Aufteilungsgebot des § 4 Nr. 12 
Satz 2 UStG ist nicht auf die Vermietung oder 
Verpachtung von auf Dauer eingebauten Vor-
richtungen und Maschinen anzuwenden, wenn 
es sich hierbei um eine Nebenleistung zur Ver-
mietung oder Verpachtung eines Gebäudes als 
Hauptleistung handelt, die im Rahmen eines 
zwischen denselben Parteien geschlossenen 
Vertrags nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG 
steuerfrei ist, so dass eine wirtschaftlich einheit-
liche Leistung vorliegt.

Nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG ist die 
Vermietung und die Verpachtung von Grund-
stücken steuerfrei. Von dieser Steuerfreiheit 
schließt § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG insbesondere die 
Vermietung und die Verpachtung von Maschi-
nen und sonstigen Vorrichtungen aller Art aus, 
die zu einer Betriebsanlage gehören (Betriebs-
vorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Be-
standteile eines Grundstücks sind. 

Der erkennende Senat ist in seiner bisherigen 
Rechtsprechung davon ausgegangen, dass sich 
in Bezug auf Betriebsvorrichtungen aus § 4 Nr. 
12 Satz 2 UStG ein Aufteilungsgebot ergibt. Da-
nach ist die Vermietung und Verpachtung von 
Betriebsvorrichtungen nicht von der Umsatz-
steuer befreit, selbst wenn diese wesentliche Be-
standteile eines Grundstücks sind. Das Auftei-
lungsgebot lasse auch keine Einbeziehung der 
Überlassung von Betriebsvorrichtungen in die 
Steuerbefreiung der Grundstücksvermietung 
unter dem Gesichtspunkt der unselbständigen >>

Zur grunderwerbsteuerrechtlichen Gegenleis-
tung (Bemessungsgrundlage) nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 GrEStG gehören alle Leistungen des Er-
werbers, die dieser nach den vertraglichen Ver-
einbarungen gewährt, um das Grundstück zu 
erwerben. Für den Umfang der Gegenleistung 
im grunderwerbsteuerrechtlichen Sinne ist ent-
scheidend, in welchem Zustand die Vertragsbe-
teiligten das Grundstück zum Gegenstand des 
Erwerbsvorgangs gemacht haben.

Gegenstand des Kaufvertrags war das abgese-
hen von dem Wohnrecht lastenfreie Grund-
stück. Die Kläger haben die Entschädigung 

dafür gezahlt, das lastenfreie Eigentum an dem 
Grundstück zu erwerben. Die Kläger hatten die 
Auflassungsvormerkung ausdrücklich nicht 
zur dinglichen Haftung übernommen. Nicht 
nur die Löschung der Auflassungsvormerkung, 
sondern auch der Übergang des Eigentums am 
Grundstück war an die Entschädigungszahlung 
geknüpft. Dies alles wurde verfahrensmäßig 
dadurch gewährleistet, dass der Notar von der 
Löschungsbewilligung der M erst Gebrauch 
machen und den Antrag auf Eigentumsum-
schreibung erst stellen durfte, nachdem auch 
die Entschädigung gezahlt war.
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Nebenleistung zu (BFH-Urteil vom 28. Mai 1998, 
V R 19/96). Dem folgte auch die Finanzverwal-
tung (Abschn. 4.12.10 Satz 1 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses).

Demgegenüber ist nach dem in diesem Rechts-
streit ergangenen EuGH-Urteil Finanzamt  
X (EU:C:2023:372) Art. 135 Abs. 2 Satz 1 Buchst. c 
MwStSystRL nicht auf die Verpachtung von auf 
Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschi-
nen anzuwenden, wenn diese eine Nebenleis-
tung zu einer Hauptleistung der Verpachtung 
eines Gebäudes ist, die im Rahmen eines zwi-
schen denselben Parteien geschlossenen und 
nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. l dieser Richtlinie 
steuerbefreiten Pachtvertrags erbracht wird, 
und diese Leistungen eine wirtschaftlich ein-
heitliche Leistung bilden. Der EuGH begründet 
dies damit, dass sich aus Art. 135 Abs. 2 MwSt-
SystRL kein Erfordernis ergibt, einen einheitli-
chen wirtschaftlichen Vorgang in eigenständige 
Leistungen aufzuteilen. 

Daher ist in Bezug auf die Verpachtung eines 
Zuchtstalls und der in diesem Gebäude auf 
Dauer eingebauten Anlagen, die speziell an die-
se Zucht angepasst sind, wobei der Pachtvertrag 
zwischen denselben Parteien geschlossen ist 
und ein einheitliches Entgelt vorliegt, zu prü-
fen, ob diese Leistungen, wie es nahe zu liegen 
scheint, eine wirtschaftlich einheitliche Leis-
tung darstellen.

Im Fall einer wirtschaftlich einheitlichen Leis-
tung, die zusammengesetzt ist aus einer nach 

Art. 135 Abs. 1 Buchst. l MwStSystRL steuerbe-
freiten Hauptleistung in Form der Vermietung 
oder Verpachtung eines Grundstücks und einer 
mit der Hauptleistung untrennbar verbundenen 
Nebenleistung, die nach Art. 135 Abs. 2 Satz 1 
Buchst. c MwStSystRL grundsätzlich von dieser 
Befreiung ausgeschlossen ist, ist die Nebenleis-
tung --gleichwohl-- steuerlich ebenso zu behan-
deln wie die Hauptleistung.

Dem hat sich erkennende Senat des BFH für 
die Auslegung von § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG an-
geschlossen. An der bisherigen Annahme eines 
Aufteilungsgebots war nicht mehr festzuhal-
ten, da § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG entsprechend 
Art. 135 Abs. 2 Satz 1 Buchst. c MwStSystRL 
richtlinienkonform auszulegen war (Änderung 
der Rechtsprechung). Die Beurteilung bei Be-
triebsvorrichtungen entspricht damit der bei 
der Überlassung von Inventar (BFH-Urteil vom 
11. November 2015, V R 37/14).

Im Streitfall liegt eine einheitliche Leistung vor, 
bei der die Überlassung der Betriebsvorrichtun-
gen Nebenleistung zur Stallüberlassung war, 
so dass eine insgesamt nach § 4 Nr. 12 Satz 1 
Buchst. a UStG steuerfreie Leistung vorliegt. 
Bei den Vorrichtungen und Maschinen handelt 
es sich um speziell abgestimmte Ausstattungs-
elemente, die nur dazu dienten, die vertragsge-
mäße Nutzung des Putenstalls unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

PAUSCHALIERUNG DER LOHNSTEUER FÜR GERING-
FÜGIG BESCHÄFTIGTE

 ■ BFH, Beschluss vom 9 . August 2023,  
VI B 1/23 

BFH hat die Nichtzulassungsbeschwerde der 
Klägerin durch Beschluss verworfen.

Die Klägerin hat der Frage grundsätzliche Be-
deutung beigemessen, ob das Vorliegen einer Be-
schäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB IV) Voraussetzung für 
eine Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40a 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist. 
Der von der Klägerin vorgetragene Umstand, die 
herausgestellte Rechtsfrage sei für eine erhebli-
che Anzahl von Fällen bedeutsam, rechtfertigt 
für sich allein die Zulassung der Revision nicht. 
Darüber hinaus war die von der Klägerin aufge-
worfene Rechtsfrage auch offensichtlich so zu 

beantworten, wie es das FG getan hat.

Voraussetzung für eine Pauschalversteuerung 
nach § 40a Abs. 2 EStG ist unter anderem das 
Vorliegen von Arbeitsentgelt aus geringfügigen 
Beschäftigungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV oder des § 8a SGB IV. Beide Vorschriften 
setzen das Bestehen einer sozialversicherungs-
rechtlichen Beschäftigung voraus. Der Begriff 
der Beschäftigung wird für sämtliche Zweige 
des Sozialversicherungsrechts in § 7 Abs. 1 SGB 
IV definiert. Ein Geschäftsführer, der zugleich al-
leiniger Gesellschafter ist, erfüllt die in § 7 Abs. 1 
SGB IV genannten Voraussetzungen grundsätz-
lich nicht.

Die Pauschalierung 

der Lohnsteuer für 

das Arbeitsentgelt aus 

geringfügigen Beschäf-

tigungen setzt eine 

sozialversicherungs-

rechtliche Beschäfti-

gung voraus. 
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 UMSATZSTEUERSATZ AUF DIE LIEFERUNGEN VON 
 HOLZHACKSCHNITZELN

 ■  BMF-Schreiben vom 29 . September 2023,  
III C 2-S7221/19/10002:00,FMNR202301675

Mit Urteil vom 21. April 2022, V R 2/22 (V R 
6/18) hatte der BFH entschieden, dass ein 
Mitgliedstaat, der auf der Grundlage von Art. 
122 MwStSystRL einen ermäßigten Steuersatz 
für Lieferungen von Brennholz schafft, dessen 
Anwendungsbereich auf bestimmte Kategori-
en von Lieferungen von Brennholz begrenzen 
kann, sofern der Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität beachtet wird. Daher können Holz-
hackschnitzel auch dann nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 
UStG i.V.m. der Anlage 2 Nr. 48 Buchst. a zum 
UStG der Steuersatzermäßigung unterliegen, 
wenn sie bei richtlinienkonformer Auslegung 
Brennholz im Sinne der Warenbeschreibung 

der Anlage 2 Nr. 48 Buchst. a zum UStG sind. 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und 
Länder haben beschlossen, dass dieses BFH-
Urteil ausschließlich auf die Lieferung von Holz-
hackschnitzeln anzuwenden ist, es sei denn, 
dass sich aus der Art der Aufmachung oder der 
Menge der Abgabe beim Verkauf ergibt, dass 
diese nicht zum Verbrennen bestimmt sind. Aus 
Gründen des Vertrauensschutzes wird es – auch 
für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungs-
empfängers – nicht beanstandet, wenn sich der 
leistende Unternehmer für bis zum 31. Dezem-
ber 2023 ausgeführte Leistungen auf die Anwen-
dung des Regelsteuersatzes beruft.

Bei der Lieferung von 

Holzhackschnitzeln 

kann sich der leistende 

Unternehmer auf die 

Anwendung des Regel-

steuersatzes berufen. 

Die OFD Frankfurt am 

Main hat ein Schreiben 

zur einkommensteuer-

lichen Behandlung der 

Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszim-

mer herausgebracht. 

 HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER

 ■  OFD Frankfurt am Main, 23 . August 2023, S 
2145 A-00016-0357-St 516, FMNR202301637

Die OFD Frankfurt am Main hat sich detailliert 
zur einkommensteuerlichen Behandlung der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b, § 9 Abs. 5 und 
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EstG geäußert. 

Nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 1 und 
§ 9 Absatz 5 Satz 1 EStG dürfen die Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die 
Kosten der Ausstattung grundsätzlich nicht als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-
zogen werden. Bildet das häusliche Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung, dürfen die Aufwen-
dungen in voller Höhe steuerlich berücksichtigt 
werden (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 3, 
2. Halbsatz EStG); dies gilt auch, wenn ein ande-

rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bildet das 
häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Be-
tätigung und steht für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung, sind die Aufwendungen bis zur Höhe 
von 1.250 Euro je Wirtschaftsjahr oder Kalender-
jahr als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten abziehbar (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b 
Satz 2 und 3, 1. Halbsatz EStG). Der Betrag von  
1.250 Euro ist kein Pauschbetrag. Es handelt sich 
um einen personenbezogenen Höchstbetrag, 
der nicht mehrfach für verschiedene Tätigkeiten 
in Anspruch genommen werden kann, sondern 
ggf. auf die unterschiedlichen Tätigkeiten aufzu-
teilen ist. Bei der Nutzung mehrerer häuslicher 
Arbeitszimmer in verschiedenen Haushalten ist 
der Höchstbetrag nur einmal anzuwenden.

AKTUELLES AUS DER FINANZVERWALTUNG

ZURECHNUNG VON EINKÜNFTEN EINES AUFSICHTS-
RATSMITGLIEDS  

 ■ BFH, Beschluss vom 8 . August 2023, VIII  
B 72/22 

Auch in diesem Verfahren hat der BFH die Re-
vision weder zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung (§ 115 Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 
FGO) noch wegen eines Verfahrensfehlers (§ 115 
Abs. 2 Nr. 3 FGO) zugelassen.

Es verbleibt bei folgendem Grundsatz: Für die 
Zurechnung von Einkünften eines Aufsichts-

ratsmitglieds gilt, dass die umsatzsteuerrecht-
lichen Kriterien für die Einordnung eines Auf-
sichtsratsmitglieds als Unternehmer gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes nicht für 
die ertragsteuerrechtliche Zurechnung von 
Einkünften im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG 
maßgeblich sind.

Umsatzsteuerrecht-

liche Kriterien für 

die Einordnung eines 

Aufsichtsratsmitglieds 

als Unternehmer haben 

keine ertragsteuerli-

chen Auswirkungen. 
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 ■  BMF-Schreiben vom 26 . September 2023, IV 
D 1-S 0229/22/10002:003, FMNR 202301662

Die Mitteilungsverordnung aus dem Jahre 1993 
wurde ab dem 1. Januar 2025 aktualisiert. Das 
o.g. BMF-Schreiben gibt hierzu Erläuterungen.

Die Mitteilungsverordnung, die ihre Ermäch-
tigungsgrundlage in § 93a AO hat, regelt die 
Übermittlung von Mitteilungen von Behörden 
und anderen öffentlichen Stellen an die Finanz-
behörden ohne Ersuchen. Sie enthält genaue 
Anweisungen für die mitteilungspflichtigen 
Stellen, was zu welchem Zeitpunkt und in wel-
chem Umfang sowie in welcher Form der Fi-
nanzverwaltung mitzuteilen ist. § 1 MV regelt, 
in welchen Fällen die o.g. Stellen den Finanzbe-
hörden Mitteilungen zu übermitteln haben.

Grundsätzlich erstreckt sich die Mitteilungs-
pflicht auf alle Zahlungen von Behörden und 
anderen öffentlichen Stellen an Dritte. Ausnah-
men werden in der Versordnung geregelt. 

Mitzuteilen sind vor allem Zahlungen an Pri-
vatpersonen/Nichtunternehmer oder an Un-
ternehmer, wenn sie nicht im Rahmen ihres 
Unternehmens gehandelt haben oder die Zah-
lung nicht auf ihr Geschäftskonto vereinnahmt 
haben (z. B. Zahlungen auf ein Konto, dass nicht 
in den Geschäftsbriefen angegeben wurde, Zah-
lung durch Aufrechnung).

Betroffen sind insbesondere Zahlungen an Ar-
beitnehmer im Sinne des § 1 der Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung (LStDV), die diesen 
nicht für eine Leistung im Rahmen ihrer Arbeit-
nehmertätigkeit ( für die mitteilungspflichtige 
Stelle) zufließen, Mietzahlungen für Gebäude 
und Grundstücke an Privatpersonen, Zahlun-
gen für ehrenamtliche und nebenberufliche 
Tätigkeiten. 

Die Mitteilungspflicht erfasst auch Zahlun-
gen, die keiner konkreten Gegenleistung an die 
mitteilungspflichtige Stelle zugeordnet wer-
den können (u. a. Subventionen und ähnliche 
Fördermaßnahmen, wie z. B. für private Bau- 
und Sanierungsmaßnahmen; Zahlungen an 
Abgeordnete und Ratsmitglieder). Die Mittei-
lungspflicht setzt keinen Leistungsaustausch 
zwischen der mitteilungspflichtigen Stelle und 
dem Zahlungsempfänger voraus. 

Nach § 4 MV haben Behörden und andere  
öffentliche Stellen Verwaltungsakte mitzutei-
len, die den Wegfall oder die Einschränkung ei-
ner steuerlichen Vergünstigung zur Folge haben 
können. Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat den 
Finanzbehörden die Adressaten und die Höhe 
von im Verfahren nach § 335 HGB festgesetzten 
Ordnungsgeldern mitzuteilen, sofern das fest-
gesetzte Ordnungsgeld mindestens 5.000 Euro 
beträgt (§ 4a Absatz 1 MV). 

Das BMF hat zur An-

wendung der Mittei-

lungsverordnung ein 

Schreiben erlassen. 

Die Berichtigung von 

Steuerbescheinigun-

gen für Kapitalerträge 

erfolgt als elektro-

nische Meldung von 

Daten fortlaufend oder 

als Sammelmeldung 

monatlich bis zum 10. 

des Folgemonats.

 ■  OFD Frankfurt am Main, 6 . September 
2023, S 7105 A-00066-0357-St1-St 110 .2, 
FMNR202301644 

Die Grundsätze zur Beendigung der Organ-
schaft in Insolvenzfällen sind im Abschnitt 2.8 
Abs. 12 UStAE geregelt. Mit BMF-Schreiben 
vom 4. März 2021 wurden darin die Grund-
sätze des BFH-Urteils vom 27. November 2019, 
XI R 35/17 aufgenommen. Danach beendet die 
Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung 
beim Organträger oder der Organgesellschaft 
eine Organschaft nicht, wenn das Insolvenz-
gericht lediglich bestimmt, dass ein vorläufiger 
Sachwalter bestellt wird, sowie eine Anordnung 
gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO erlässt (Voll-
streckungsschutz). 

Infolge der Änderung der Insolvenzordnung 
durch das SanInsFoG vom 22. Dezember 2020 

sind diese Grundsätze grundsätzlich nicht auf 
vorläufige Eigenverwaltungsverfahren anwend-
bar, die nach dem 31. Dezember 2020 angeord-
net wurden. Die OFD Frankfurt am Main hat im 
o.g. Schreiben hinsichtlich der Beendigung der 
umsatzsteuerlichen Organschaft zu folgenden 
Punkten Stellung genommen:

 ■ Zurechnung von Umsätzen

 ■ Zurechnung von Vorsteuerbeträgen

 ■ Vorsteuerberichtigung nach § 15a UstG

 ■ Änderung der Bemessungsgrundlage

 ■ Haftung nach § 73 AO 

 ■ Anwendung des § 55 Abs. 4 InsO

 ■ Insolvenz des Organträgers

 ■ Insolvenz der Organgesellschaft 

 BEENDIGUNG DER UMSATZSTEUERLICHEN ORGAN- 
 SCHAFT

MITTEILUNGEN VON BEHÖRDEN AN FINANZ- 
BEHÖRDEN
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Bei wirtschaftliche 

unmittelbar und nicht 

unerheblich von der 

Corona-Pandemie 

Betroffenen besteht 

Vollstreckungsaufschub.

STEUERBESCHEINIGUNGEN FÜR KAPITALERTRÄGE 

 ■  BMF-Schreiben vom 19 . September 2023,  
IV C 1-S 2401/19/10008:003, FMNR 
202301647

Zur Ausstellung und Berichtigung von Steuer-
bescheinigungen für Kapitalerträge nach § 45a 
Absatz 2 und 3 EstG, § 45a Absatz 6 EstG hat 
das BMF wie folgt Stellung genommen.

Wird eine Steuerbescheinigung, in der Kapi-
talerträge bescheinigt werden, die nach dem  
31. Dezember 2022 zugeflossen sind, berichtigt, 
hat die elektronische Meldung von Daten fort-
laufend oder als Sammelmeldung monatlich bis 
zum 10. des Folgemonats zu erfolgen und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um eine Meldung 
für beschränkt oder unbeschränkt Steuer-
pflichtige handelt. Die Daten können seit dem  
10. Juli 2023 angenommen werden. Ausge-

nommen von dieser Regelung sind Meldungen 
über berichtigte Steuerbescheinigungen, die 
unter die Nichtbeanstandungsregelung der 
Randnummer 71 des BMF-Schreibens vom  
23. Mai 2022 (BStBl. I S. 860) fallen.

Die Flurbereinigungsbehörden haben den  
Finanzbehörden Ausgleichs- und Abfindungs-
zahlungen nach dem Flurbereinigungsgesetz 
mitzuteilen. Gewerberechtliche Erlaubnisse 
und Gestattungen sind ebenfalls mitzuteilen 
(§ 6 MV). Unter Durchbrechung des Sozialge-
heimnisses hat auch die Bundesagentur für 
Arbeit Daten der ausländischen Unternehmen 

mitzuteilen, die aufgrund bilateraler Regie-
rungsvereinbarungen über die Beschäftigung 
von Arbeitnehmern zur Ausführung von Werk-
verträgen tätig werden. 

Sonderregelungen gelten für die Mitteilungs-
pflicht öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. 
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Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 300 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen.

Die WTS Wohnungswirtschaftliche 
Treuhand in Sachsen GmbH wurde vom 
Verband Sächsischer Wohnungsgenos-
senschaften e.V . im Jahr 1993 in Dres-
den gegründet.  

Der Verband ist alleiniger Gesellschafter 
des Unternehmens. Als Treuhand be-
raten wir die Mitglieder des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V. bei der Lösung betriebswirt-
schaftlicher und steuerrechtlicher Auf-
gabenstellungen.

In Kooperation mit den Unternehmen 
der DOMUS sind wir der Ansprechpart-
ner für Wohnungsunternehmen, die 
nicht Mitglied des Verbandes sind.

Als Treuhand kennen wir die beson-
dere Situation der Wohnungsgenos-
senschaften in der Region und haben 
unsere Leistungen und Produkte den 
aktuellen Anforderungen angepasst. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt da-
rin, gemeinsam mit dem Unternehmen 
an Lösungsansätzen für eine langfristig 

gesicherte Unternehmensentwicklung 
zu arbeiten. Ausgerichtet auf den Bedarf 
und die Anforderungen aller Partner der 
Wohnungswirtschaft beraten wir unse-
re Mandanten im operativen Tagesge-
schäft und strategisch auf dem Weg in 
die Zukunft. 

In Kooperation mit der DOMUS stellen 
wir Ihnen die Steuermitteilungen zur 
Verfügung. 
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